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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:
Was geschieht mit
den laufenden
Renten?

Meine Frau unci ich beziehen

nu/grwnd meiner ßeifra^sdnner
von 36 /flhren (und S Monaten)
eine Ehepaarrenfe von zusam-
men 2382 Franken monaf/ich.
Bei der Berechnung dieser Benfe

wurden die AFfV-Beifru^s/ahre
meiner Frau (vor und nach der

F/ndererzlebun^szelf) nicht
herüchsichfi^f. Ausserdem wur-
de meine Beitragslücke noch zu-
sätzlz'cb durch Mcbfberücksicb-

tigtmg der acht Monafsbeifräge
vergrössert, während in anderen

Fähen hei Aus/andsau/enfhaif
his zu drei jähre gratis zusätz-
/ich angerechnet werden. Meine

diesbezügliche Beschwerde wur-
de zurückgewiesen.

/etzt erhebt sich die Frage, oh

wenigstens die Erziehungsgut-

schri/ten jfur unsere drei Finder
berücksichtigt werden. Da hei

mir die Beitrags/ähre und nicht
das durchschnittliche /ahresein-
kommen den limitierenden Fak-

tor ausmachen, /ürchfe ich, dass

wir bzw. meine Frau auch dies-

mal wieder leer ausgehen. Sollte
dies der Fall sein, würde ich
einen solchen Sachverhalt als ei-

ne gravierende Bechfsungleich-
heif betrachten.

Grundsatz: automatische
Umrechnung auf 2001
Nach der 10. AHV-Revision
werden grundsätzlich die En-

de 1996 bereits laufenden
• Ehepaar-Renten der

AHV/IV
• einfachen AHV/IV-Renten

an Verwitwete
• einfachen Altersrenten ge-

schiedener Frauen, die un-
ter Berücksichtigung der
Einkommen des Ex-Gatten
berechnet wurden,

unverändert weitergeführt
und erst auf 2001 automa-
tisch umgerechnet.

Ausnahmen:
Umrechnung vor 2001

aj Bei Änderung der person!;'-
chen Verhältnisse

Eine Anpassung an das neue
Recht erfolgt vor 2001 von
Amtes wegen, wenn eine
Rente wegen wesentlicher
Änderung der persönlichen
Verhältnisse (zum Beispiel
Eintritt des zweiten Ehegat-

ten ins Rentenalter; Verwit-

wung; Scheidung) neu be-
rechnet werden muss.

b) AufAnfrag in besonderen

Fällen
In besonderen Fällen kann ei-

ne Neuberechnung bereits
laufender Renten auf 1997

verlangt werden. Dies gilt für
• Ehefrauen, die an einer

Ehepaarrente teilhaben,
die wegen Beitragslücken
des Mannes gekürzt wur-
den,

• Rentenberechtigte, deren
Rente wegen einer Schei-

dung oder Wiederverheira-

tung vor 1997 neu berech-
net werden musste,

• Ledige Rentner oder Rent-

nerinnen, die Kinder be-

treuen oder betreut haben.
In diesen beiden Fällen er-

folgt keine automatische
Neuberechnung, doch kann
ab Herbst 1996 bei der ren-
tenauszahlenden Ausgleichs-
kasse ein Antrag auf Neube-

rechnung der Rente gestellt
werden.

Nach Ihrem Brief wurde
Ihre Ehepaarrente aufgrund
Ihrer Beitragslücke gekürzt.
Damit dürften die Vorausset-

zungen zur Neuberechnung
der Rente gegeben sein. Ich
empfehle daher Ihrer Ehe-

frau, im Herbst bei der Aus-

gleichskasse, welche Ihre
Rente auszahlt, eine Neube-

rechnung zu beantragen.

Nach der Scheidung
wieder einfache
Altersrente?

leb wurde am 1. Mal 1996 nacb

41 Ebe/äbrerz geschieden. Als
icb das Rentenalter erreiebfe, er-
bz'elt leb 1490 Franken AHV. Ab
1. /uni 1996 bekamen wir die

volle Ebepaarrente, jeder 1455
Franken. Bekomme leb nacb der

Scheidung wieder 1490 Fran-
ken? leb babe noeb eine eigene

Fensionsrenfe. /cb war immer
beru/stäti^". Mein Mann bat die

letzten vier /abre keine Arbeit
mebr angenommen.

Ohne Einblick in die Renten-
akten ist eine verbindliche
Auskunft nicht möglich,
doch kann ich Ihnen auf-

grund Ihres Schreibens im-
merhin folgende Hinweise
geben:

Da Sie immer erwerbstätig
waren, dürfen Sie nach der

Scheidung tatsächlich immer
wieder mit einer Rente in der

Grössenordnung der frühe-
ren einfachen Altersrente
rechnen. Bei der Berechnung
der Renten von geschiedenen
Rentnerinnen können bereits
seit 1994 für Jahre, in denen
Kinder betreut wurden, Erzie-

hungsgutschriften berück-
sichtigt werden, was zu einer
Erhöhung der Rente führen
könnte.

Wichtig ist, dass Sie Ihrer
Ausgleichskasse zu gegebener

-y.
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Südwest-Florida
Ferien nach Mass
für Individualisten

Verlangen Sie unsere Dokumentation.
Auch Sie werden darin Ihr persönliches
Ferienangebot finden.

K. Suter, Seestr. 167,8700 Küsnacht
Tel. 01/911 07 79, Fax 01/911 07 75

^ ^
Hasliberger „cha-KT^ "6

H
lV-' ab Noven

Über dem Nebel...
über dem Alltag...
über dem Durchschnitt.
Reha-Klinik
Arztlich geleitetes Kurhaus

6083 Hasliberg
71 44 71

November 96:
Tel. 033 972 55 55

Jetzt mit neuen, sonnigen Südzimmern mit Balkon und
Panoramasicht im Neubau

Nach Hüft- und Kniegelenksoperationen, Herzinfarkt oder
Herzoperationen, zur besseren Diabeteseinstellung

und bei Erschöpfungszuständen
Arzte und Krankenschwestern im Hause, Physiotherapie, Schwimm- und Therapiebad,

Sauna und Fitnessgeräte.Regelmässig begleitete Spaziergänge,
Gruppenturnen, Wassergymnastik.

Lernküche und Pauscha/arrangemenfs für D/abef/ker.
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Zeit das Dispositiv des Schei-

dungsurteils zustellen, damit
die Rente neu berechnet wer-
den kann. Ich empfehle Ih-
nen zudem, der Ausgleichs-
kasse gleichzeitig eine Neube-

rechnung der Rente auf 1997
nach der 10. AHV-Revision zu
beantragen. Dies ist auf An-

trag möglich für Renten, die

wegen Scheidung vor 1997

neu berechnet werden muss-
ten.

Unterstützungspflicht
von Ehegatten
Nach /ûsf 50/ä?7ri£er Ehe haben

mein Mann und zch uns #e-
trennt. W/r habe« e/ne private
Tfenmzn^s-Vere/ttbanzn^ unter-
schrieben zuzd te/Zen «nsere Ein-

kün/te von Pension und AHV.
Da ick zur Hdl/te Eigentümerin
unserer gemeinsamen E/s/en-

famswohnan^b/n, habe ick von
meinem Gatten das Wöknreckt

auf Lekzeiten erkalten. Die
Wohnung kostet mick monat-
lick etwa Fr. 1000.- k/lli^er
kann ick anderswo kaum wok-
nen und nur so kann ick mit den

verklez'kenden Einkünften von
Er. 1300.- auskommen. Wie
kann ick erreiclzen, dass ick von
der Zak/ung eventueller Bei-
stands- und t/nfersfüfzungs-
p/tickt entkunden werde? Wie
stekt es mit dem im Grundkuck
eingetragenen Wöknreckt auf
Eekenszeit, wenn mein Gatte

pfe^ekedür/tig würde? Kann ick

gezwungen werden, die Ez^en-

tumswoknun^ zu verkaufen,
um die Pfle^ekosten zu kezak-
len? Erkalte ick für die Erzie-

kun# unserer Kinder eine Erzie-

hwn^s^afschri/L, oksckon ick

nur getrennt und nickt £esch/e-
den kin?

1. Familienrechtliche
Unterstützungspflicht
der Ehegatten

Die gegenseitige Unterstüt-
zungspflicht der Ehegatten
muss in Ihrem Fall voll bejaht
werden. Da Sie lediglich eine

«private Trennungs-Verein-

barung» getroffen haben,
bleiben Sie und Ihr Mann im
Rahmen der jeweiligen finan-
ziehen Möglichkeiten gegen-
seitig beistands- und unter-
haltspflichtig, auch wenn Sie

getrennt leben. Ich sehe kei-
ne Möglichkeit, wie Sie sich
ohne Änderung des Zivilstan-
des im «Aussenverhältnis»,
das heisst gegenüber Dritten,
von dieser gesetzlichen Un-
terstützungspflicht grund-
sätzlich entbinden könnten.

Selbstverständlich können
Sie intern vereinbaren, wie-
weit vorerst die intern zuge-
wiesenen Einkommen und
Vermögen verwendet wer-
den, bevor die gegenseitige
Unterstützung in Anspruch
genommen werden soll. Die
gesetzliche Unterstützungs-
pflicht kommt erst zum Tra-

gen, wenn die intern zuge-
wiesenen Mittel nicht ausrei-
chen. Wieweit die gegenseiti-
ge Unterstützung tatsächlich
geht, müsste zu gegebener
Zeit aufgrund der konkreten
Umstände abgeklärt werden.

2. Ergänzungsleistungen
zur AHV (EL)

Aufgrund Ihrer wirtschaftli-
chen Lage ist ein Anspruch
auf Ergänzungsleistungen zur
AHV nicht generell ausge-
schlössen. Da Sie und Ihr
Mann nicht geschieden sind,
wird der EL-Anspruch
grundsätzlich nach den Re-

geln für Verheiratete berech-
net, auch wenn Sie getrennt
wohnen. Eine besondere Be-

rechnung erfolgt, wenn ein
Ehegatte im Heim lebt, da da-

mit die wirtschaftlichen Vor-
teile des gemeinsamen Haus-
haltes für Verheiratete dahin-
fallen.

EL sind auch möglich,
wenn Vermögen vorhanden
ist. Allerdings muss das Ver-

mögen bei der EL-Berech-

nung teilweise angerechnet
werden (vgl. dazu auch «Zeit-

lupe, 1/94, Seite 53). Sie müs-
sen also Ihre Eigentumswoh-

nung, in der Sie günstig le-
ben, nicht unbedingt verkau-
fen, damit EL geltend ge-
macht werden können.

3. Pflegebedürftigkeit
Bei mindestens mittlerer Pfle-

gebedürftigkeit können ne-
ben der AHV-Rente auch Hilf-
losenentschädigungen der
AHV (HE) beansprucht wer-
den. HE werden unabhängig
von den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen durch den Pflege-
bedarf bestimmt und können
ausgerichtet werden, wenn
die Hilflosigkeit mindestens
einJahr gedauert hat. Der An-
spruch sollte nach etwa 9 Mo-
naten dauernder Pflegebe-
dürftigkeit bei Ihrer Aus-

gleichskasse angemeldet wer-
den, damit die Auszahlung
rechtzeitig vorbereitet wer-
den kann. Die Anmeldung er-

folgt am besten im Einver-
nehmen mit dem Hausarzt.

Insbesondere bei Pflege-
heimeintritt oder hohen Pfle-

gekosten zu Hause stellt sich
die Frage von Ergänzungslei-
stungen, da Ihre intern ver-
fügbaren Mittel und allfällige
HE kaum genügen, um länge-
re Zeit hohe Pflegekosten zu
decken.

4. Erziehungsgutschrift
der AHV

Wichtig ist vorerst zu wissen,
dass die Erziehungsjahre kei-
ne zusätzliche Geldleistung,
sondern eine Gutschrift bei
der Rentenberechnung bewir-
ken, die zum massgebenden
Einkommen hinzugerechnet
wird. Eine höhere Rente er-
gibt sich also nur, sofern nicht
bereits eine maximale Rente

beansprucht werden kann.
Die generelle Anrechnung

von Erziehungsgutschriften
für neue Renten ab 1997 wird
mit der 10. AHV-Revision
möglich. 1994 wurde die An-
rechnung von Erziehungs-
gutschriften nur für Renten
von geschiedenen Frauen

eingeführt. Da Sie nicht ge-
schieden sind, konnten Sie

nicht in den Genuss dieser

Neuerung kommen.

Broschüre 10. AHV-Rerä/on
Sie erba/fen eine Broschüre
über die 70. /tHV-fiew's/'or? des

Bundesamtes für Sozia/-

Versicherung
mit fran/rierfem, an Sie seibsf
adressiertem C5- Couvert bei:

Ze/'t/upe, AHV-ßroscbüre,
Postfach 642, 8027 Zürich

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Abt. Medizin, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 16 22

Bestellung: Unterlagen 1 ONO

Absender:

GEHHILFE ONO
Der NEUE aus dem
Hause ETAC, Schweden
ONO ist ein vierrädriger Rollator aus
Stahlrohr mit schwenkbaren Vorder-
rädern für innen und aussen.
Er lässt sich leicht auseinander- und
zusammenfalten. Die Bremse erfordert
nur wenig Muskelkraft.

ONO ist TÜF und GS geprüft und
damit sicher im Gebrauch. Pannen-
sichere Räder. Individuelles Zubehör.
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Die laufenden Renten wer-
den von der 10. AHV-Revi-
sion vorerst nicht betroffen.
Nur bei der Neuberechnung
aufgrund von Änderungen
(zum Beispiel bei Tod eines

Ehegatten, Änderung des Zi-
vilstandes usw.) werden die
laufenden Renten ab 1997
nach neuem Recht berech-
net. Dies gilt auch für die Er-

Ziehungsgutschriften.
Eine generelle Unterstel-

lung der laufenden Renten
unter die 10. AHV-Revision
erfolgt vier Jahre nach In-
krafttreten der Gesetzes-

änderung, das heisst auf 2001

von Amtes wegen. Ihre Aus-

gleichskasse wird Sie zu gege-
bener Zeit direkt informieren.

Dr. fur. Rudo/f 7uor

Recht
Rechtlich und
menschlich gerecht?
Von meinem ersten Mann bin
icb ^escfn'eden und babe drei
Rinder. Mein zweiter Mann
starb vor einiger Zeit, /cb ver-
zicbtete auf das £rbe, erhielt
aber ein Legat (£rben waren
seine Rinder aus einer /ruberen
£he). leb möchte nun mein
Haus meinem verheirateten

Sohn zur Verfügung stellen:
zwei £«ke/ härmten dann den

grossen Garten voll gemessen.
Auch meine monatlichen Auf-
Wendungen wären dann kleiner.

Grundsätzlich sind alle ein-
verstanden. Wir stellten einen

Vertragsentwurf für £rbvorbe-

zug /ür Haus und Parzelle auf.
Als Gegenleistung verlange ich,
dass mein Sohn, der im Haus
wohnen wird, mir den Mietzins

/ür eine Wohnung bezahlt.
Schlussendlich einigten wir uns

/edoch auf einen kleineren Neu-

bau aufseiner zukün/tigen Par-

zelle, der mir und später ihm
und seiner Prau als Senioren-

wohnung zur Ver/ugung stünde.

Im Vertragsentwurf wurde vom
Fürsprecher des «erbvorbezie-
henden» Sohnes vorgesehen,

vom Übernahmepreis ein Nut-

zungs- und Wohnrecht zu kapi-
talisieren und abzuziehen. Bei

meinem Ableben müsste ein
kleinerer Betrag an die beiden

Geschwister ausbezahlt werden.

Mit dieser Lösung sind meine
beiden andern Rinder nicht ein-

verstanden, da sie sich benach-

teiligt /üh/en - was ich begreife.
Ich sehe aber meine Gedan-

kengänge als richtig an. Was ist
Juristisch und menschlich rieh-

tig? tch bin traurig und möchte
eine gerechte und glückliche Lö-

sung /Inden.

Die Antwort, was rechtlich
und vor allem menschlich

richtig ist, fällt nicht leicht.
Rein rechtlich kann alles als

richtig bezeichnet werden,
sofern Sie mit den Kindern ei-
ne Einigung erzielen können.
Was menschlich richtig ist,
ist letztlich Ansichtssache.

Ich will bei meinen Über-

legungen, die jedoch sämtli-
che denkbaren Varianten er-
fassen können, davon ausge-
hen, dass die Absicht besteht,
die grosse Liegenschaft als

Erbvorbezug an Ihren Sohn,
und nicht an seine Kinder, zu
übertragen. Sollten die Enkel

Eigentümer der grossen Lie-

genschaft werden, so gäbe es

weitere Komplikationen, z.B.
weil die Enkel zu Lebzeiten
des Vaters nach der gesetzli-
chen Regelung Sie nicht be-
erben würden.

Zur Zeit sind Sie Eigentü-
merin der Liegenschaft. Sie

können somit über die Lie-
genschaft frei verfügen, z.B.

durch Verkauf oder Sehen-

kung oder Vermietung. Wenn
Sie in eine andere Wohnung
oder in ein anderes Haus
umziehen, können Sie Ihre
Liegenschaft vermieten und
über den Nettoerlös der Miet-
einnahmen frei verfügen,
z.B. daraus die Miete der
neuen Wohnung bezahlen.

Übertragen Sie das Eigen-
tum an der grossen Liegen-
schaft an Ihren Sohn, so kön-
nen Sie sich die Nutzniessung

vorbehalten. Dann wäre zwar
Ihre freie Verfügungsmacht
eingeschränkt, beispielsweise
könnten Sie die Liegenschaft
nicht mehr verkaufen oder
die Hypothekarschuld er-
höhen. Sie könnten aber wei-
terhin, sofern Sie aus der Lie-

genschaft ausziehen, diese

vermieten, sei es an Dritte, sei

es an den Sohn. In einem sol-
chen Fall der Nutzniessung
und Vermietung der Liegen-
schaft wären Sie Wirtschaft-
lieh gleichgestellt, wie wenn
Sie Eigentümerin der Liegen-
schaft blieben und sie ver-
mieten sollten. In einem sol-
chen Falle schiene es mir
richtig zu sein, wenn bei der

Festlegung des Übertragungs-
wertes der Liegenschaft der
Wert der Nutzniessung in Ab-

zug gebracht wird.
Sie beabsichtigen jedoch,

die Liegenschaft an den Sohn
zu Eigentum zu übertragen
und in einen noch auf der

gleichen Parzelle zu erstellen-
den Neubau einzuziehen.
Daraus schliesse ich, dass Sie

vorerst, bis der Neubau er-
stellt ist, im bisherigen Haus
wohnen bleiben. Unter die-
sen Umständen und in
Berücksichtigung des Wun-
sches, alle Kinder gleichzu-
stellen, frage ich mich, ob
nicht die nachfolgend skiz-
zierte Regelung sinnvoll wä-
re:
• Sie bauen selber den Neu-

bau.
• Wenn der Neubau erstellt

ist, lassen Sie die - womög-
liehe - Abparzellierung der

grossen Liegenschaft vor-
nehmen, d.h. Sie bilden aus
der grossen Liegenschaft
zwei Parzellen, die eine mit
dem bisherigen Haus, die
andere mit dem Neubau.

• Sie übertragen die neue Par-

zelle mit dem bisherigen
Haus an den Sohn zwar un-
entgeltlich, jedoch bei Er-

mittlung des Verkehrswer-
tes. Den anderen Kindern
übertragen Sie gleichzeitig

Machen Sie das Beste aus jeder Lage.
Der Kettler Ergo hilft Ihnen dabei!

Fordern Sie noch heute Ihre Gratisbroschüre an:
Vogel natur-balance AG, Kettler Ergo-Generalvertretung

Schluttengasse 9, 5330 Zurzach, Tel. 056/249 40 20, Fax 056/249 40 12
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